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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über den Abschluss des 
partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
einerseits und der Regierung Dänemarks und der Autonomen Regierung Grönlands 
andererseits 
(KOM (2006)0804 – C6-0506/2006 –2006/0262 (CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM (2006)0804)1,

– gestützt auf Artikel 37 in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf die Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom 
Rat konsultiert wurde (C6-0506/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses und der Stellungnahme des 
Haushaltsausschusses (A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. verlangt die Eröffnung des Konzertierungsverfahrens gemäß der Gemeinsamen Erklärung 
vom 4. März 1975, falls der Rat beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen;

5. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Protokoll Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2

Werden die Fangmöglichkeiten durch den 
Gemischten Ausschuss auf einem 
niedrigeren Niveau als dem in Kapitel I des 
Anhangs festgesetzt, so bietet Grönland der 
Gemeinschaft einen Ausgleich durch 
entsprechende Fangmöglichkeiten in den 
darauf folgenden Jahren oder durch andere 
Fangmöglichkeiten im selben Jahr.

Werden die Fangmöglichkeiten durch den 
Gemischten Ausschuss auf einem 
niedrigeren Niveau als dem in Kapitel I des 
Anhangs festgesetzt, so bietet Grönland der 
Gemeinschaft einen Ausgleich durch 
entsprechende Fangmöglichkeiten in den 
darauf folgenden Jahren oder durch andere 
Fangmöglichkeiten im selben Jahr oder 
durch Abzug eines entsprechenden Teils 
der vereinbarten Ausgleichszahlungen.

Begründung

Sollte ein Ausgleich durch entsprechende Fangmöglichkeiten wider Erwarten nicht möglich 
sein, so müssen die Ausgleichszahlungen entsprechend angepasst werden.

Änderungsantrag 2
Protokoll Artikel 1 Absatz 7a (neu)

7a. Für den Fall, dass nach 2010 
festgestellt wird, dass die Quoten nicht in 
Einklang mit der eigenen 
Nachhaltigkeitspolitik der EU stehen, 
behält sich die Gemeinschaft das Recht 
vor, die Quoten anzupassen.

Begründung

Die Fischereipolitik der EU muss innerhalb wie außerhalb der EU schlüssig sein.

Änderungsantrag 3
Protokoll Artikel 2 Absatz 1

1. Die finanzielle Gegenleistung der 
Gemeinschaft gemäß Artikel 7 des 
Abkommens wird für den in Artikel 1 
dieses Protokolls genannten Zeitraum auf 
85 843 464 EUR  festgesetzt. Hinzu 

1. Die finanzielle Gegenleistung der 
Gemeinschaft gemäß Artikel 7 des 
Abkommens wird für den in Artikel 1 
dieses Protokolls genannten Zeitraum auf 
85 843 464 EUR festgesetzt. Hinzu kommt 
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kommt eine finanzielle Reserve von 
9 240 000 EUR, aus der nach dem in 
Absatz 3 festgelegten Verfahren Zahlungen 
für die Mengen Kabeljau und Lodde 
geleistet werden, die Grönland über die in 
Kapitel I des Anhangs festgesetzten 
Mengen hinaus tatsächlich zur Verfügung 
stellt.

eine finanzielle Reserve von 
9 240 000 EUR, aus der nach dem in 
Absatz 3 festgelegten Verfahren Zahlungen 
für die Mengen Kabeljau und Lodde 
geleistet werden, die Grönland über die in 
Kapitel I des Anhangs festgesetzten 
Mengen hinaus tatsächlich zur Verfügung 
stellt. Dabei werden die in Artikel 1 
Absatz 2 dieses Protokolls genannten 
Bedingungen berücksichtigt.

Änderungsantrag 4
Protokoll Artikel 3 Absatz 1

1. Verhindern schwerwiegende Gründe, 
Naturereignisse ausgenommen, die 
Ausübung der Fangtätigkeiten in der 
grönländischen AWZ, so kann die 
Europäische Gemeinschaft, möglichst nach 
Konsultationen zwischen den beiden 
Vertragsparteien, die Zahlung der in 
Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls 
genannten finanziellen Gegenleistung 
aussetzen, sofern die Gemeinschaft alle bis 
zum Zeitpunkt der Aussetzung fälligen 
Zahlungen geleistet hat.

1. Verhindern schwerwiegende Gründe die 
Ausübung der Fangtätigkeiten in der 
grönländischen AWZ, so kann die 
Europäische Gemeinschaft, möglichst nach 
Konsultationen zwischen den beiden 
Vertragsparteien, die Zahlung der in 
Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls 
genannten finanziellen Gegenleistung 
aussetzen, sofern die Gemeinschaft alle bis 
zum Zeitpunkt der Aussetzung fälligen 
Zahlungen geleistet hat.

Begründung

Die Folgen möglicher Naturereignisse werden zu einseitig der EU auferlegt.

Änderungsantrag 5
Protokoll Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b

b) die jährlichen und mehrjährigen Ziele, 
die letztendlich zur Ausübung einer 
nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Fischerei führen sollen, wobei den 
Prioritäten Grönlands auf dem Gebiet der 
nationalen Fischereipolitik oder in anderen 
Politikbereichen, die mit der Förderung 
einer verantwortungsvollen und 
nachhaltigen Fischerei in Zusammenhang 
stehen oder sich auf sie auswirken, 

b) die jährlichen und mehrjährigen Ziele, 
die letztendlich zur Ausübung einer 
nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Fischerei führen sollen, wobei den 
Prioritäten Grönlands auf dem Gebiet der 
nationalen Fischereipolitik und der 
Europäischen Union in der Gemeinsamen 
Fischereipolitik und in anderen 
Politikbereichen, die mit der Förderung 
einer verantwortungsvollen und 
nachhaltigen Fischerei in Zusammenhang 
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Rechnung zu tragen ist; stehen oder sich auf sie auswirken, 
Rechnung zu tragen ist;

Begründung

Vergleichbar mit der Begründung zu Änderungsantrag 2.
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BEGRÜNDUNG

Dieses partnerschaftliche Fischereiabkommen zwischen der EU, Dänemark und Grönland ist 
ein besonderes Abkommen. Denn die damit verbundenen Zahlungen sind höher als dies bei 
einem reinen Fischereiabkommen zu erwarten wäre.

Es ist zu bemerken, dass der Sektor einen relativ geringen Eigenbeitrag leistet. Dies alles 
deutet bereits darauf hin, dass dieses Fischereiabkommen Teil eines umfassenden 
Maßnahmenpakets zur Zusammenarbeit zwischen Grönland und der EU ist. Bemerkenswert 
ist daher auch, dass in diesem Abkommen von gemeinsamen Anstrengungen im Bereich der 
Nachhaltigkeit und der gemeinsamen Bewirtschaftung der Fischbestände wenig die Rede ist. 
Die heutige Erwärmung der Meere lässt jedoch vermuten, dass einige Fischarten weiter 
nordwärts ziehen und dass beispielsweise geringe Kabeljaubestände in der Nordsee durch 
Bestände in den Nordmeeren aufgewogen werden. Die Kommission täte gut daran, ein 
nachdrücklicheres Gesamtkonzept für das Gebiet des Nordatlantiks auszuarbeiten.


